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Halle, Sonnabend den 26. Januar
Hierzu eine Beilage.

De u t ſche la n d.
Berlin, d. 25. Jan. Se. Maj. der König haben dem

Webergeſellen Machatzky zu Ratibor die Rettungs Medaille
mit dem Bande zu verleihen geruht.

Se. Excellenz der General Lieutenant und kommandirende
General des sten Armee Korps, von Thile II., und der Ge-
neral Major und Kommandeur der ten Diviſion, von Wey-
rach, ſind nach Stettin, der General Major und Komman-
deur der Aten Jnfanterie-Brigade, von Diericke, nach Star-
gard, und der Wirkliche Geheime Ober Regierungs Rath und
Direktor im Miniſterium des Jnnern und der Polizei, von
Meding, nach der Altmark von hier abgereiſt.

Nachfolgendes iſt der ausfuhrliche Jnhalt der Allgemei-
nen Münz-Konvention der zum Zoll- und Han-
dels- Vereine verbundenen Staaten:

„Nachdem die ſämmtlichen zu dem Zoll- und Handels Ver
eine verbundenen Regierungen, in Gemäßheit der in den Zollverei
nigungs Verträgen getroffenen Verabredung, auf die Einführung
eines gleichen Muünz Syſtems in ihren Landen hinzuwirken, uber-
eingekommen ſind, die vorbehaltenen beſonderen Unterhandlungen
hierüber eröffnen zu laſſen, ſo haben zu dieſem Zwecke zu Bevoll-
mächtigten ernannt: Se. Majeſtät der König von Preußen:
Allerhöchſtihren Geheimen Ober Finanzrath Adolf von Pommer-
Eſche; Se. Majeſtät der König von Baiern: Allerhöchſtihren
Miniſterialrath im Staats Miniſterium der Finanzen Moritz Wei
gand, Ritter des Ordens der Königlich Wurttembergiſchen Krone
und Ritter erſter Klaſſe des Großherzoglich Heſſiſchen Ludwigs -Or-
dens Se. Majeſtät der König von Sachſen: Allerhöchſtihren
Geheimen Finanzrath Karl Friedrich Scheuchler, Ritter des König-
lich Sächſiſchen Civil-Verdienſt-Ordens, und Allerhöchſtihren Ge
heimen Finanzrath Adolph von Weißenbach; Se. Majeſtät der
König von Wurttemberg: Allerhöchſtihren Finanzrath Gu-
ſtav Hauber, Ritter des Königlich Preußiſchen Rothen AdlerOr-
dens dritter Klaſſe, des Civil Verdienſt Ordens der Königlich Baie-
riſchen Krone des Großherzoglich Badiſchen Zähringer Löwen Or-
dens und Ritter erſter Klaſſe des Großherzoglich Heſſiſchen Lud-
wigsOrdens Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Ba
den: Höchſtihren Geheimen Referendär Franz Anton Regenauer,
Ritter des Großherzoglich Badiſchen Zahringer LöwenOrdens und
Kommandeur zweiter Klaſſe des Kurfürſtlich Heſſiſchen Hausordens

vom Goldenen Löwen Se. Hoheit der Kurprinz und Mitre-
gent von Kurheſſen: Hoöchſtihren Finanzrath Wilhelm Duy-
ſing; Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Heſſen:
Höchſtihren Miniſterialrath Chriſtian Eckhardt, Ritter erſter Klaſſe
des Großherzoglich Heſſtſchen Ludwigs-Ordens und Ritter des Tivil-
Verdienſt Ordens der Königlich Baieriſchen Krone Se. Königl.
Hoheit der Großherzog von Sachſen-Weimar-Eiſenach:
Höchſtihren Geheimen Legationsrath Ottokar Thon, Ritter des
Großherzoglich Sächſiſchen Hausordens vom Weißen Falken, des
Königlich Preußiſchen Rothen Adler-Ordens dritter Klaſſe, des
Civil Verdienſt-Ordens der Königlich Baieriſchen Krone und des
Königlich Sachſiſchen Civil, Verdienſt Ordens und Kommandeur
zweiter Klaſſe des Kurfürſtlich Heſſiſchen HausOrdens vom Golde-
nen Loöwen; Se. Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sach-
ſen-Meiningen: Höchſtihren Regierungs Rath und Dirigenten
des FinanzSenats der Landes Regierung Ludwig Blomeyer, Jn-
haber des dem Herzoglich Sachſen-Erneſtiniſchen Haus-Orden affi
liirten Verdienſt Kreuzes Se. Herzogliche Durchlaucht der Her
zog von Sachſen-Altenburg: Hoöchſtihren Regierungs und
Ober Steuer Rath Karl Geutebruck, Ritter des Herzoglich S ach
ſenErneſtiniſchen Haus-Ordens und des Königlich Preußiſchen Ro
then Adler-Ordens dritter Klaſſe; Se. Herzogliche Durchleucht der
Herzog von Sachſen- Coburg und Gotha: Höchſtihren
Kammer Rath Julius Gelbke, Inhaber des dem Herzoglich Sach
ſen-Erneſtiniſchen Haus -Ordens affiliirten Verdienſt Kreuzes und
Ritter des Königlich Preußiſchen Rothen Adler Ordens vierter Klaſſe
Se. Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Naſſau: Höchſt
ihren Zoll Direktionsrath Philipp Scholz; Se. Durchlaucht der
Furſt von Schwarzburg-Rudolſtadt und Se. Durchlaucht
der Furſt von Schwarzburg-Sondershauſen: deu Groß-
herzoglich Sächſiſchen Geheimen Legationsrath Ottokar Thon Se.
Durchlaucht der Fürſt Reuß älterer Linie: Höchſtihren Regie
rungs- und Konſiſtorialrath Ludwig Freiherrn von Mannsbach;
Se. Durchlaucht der Fürſt von ReußSchleitz und Se.
Durchlaucht der Fürſt von Reuß-Lobenſtein und Ebers-
dorf: den Großherzoglich Sächſiſchen Geheimen Legationsrath Ot
tokar Thon der Senat der freien Stadt Frankfurt: den Schaf
fen und Senator Konrad Adolph Banſa; von welchen Bevollmäch
tigten, unter dem Vorbehalte der Ratifikation, folgender Vertrag
abgeſchloſſen worden iſt.



Art. 1. Als Grundlage des geſammten Münzweſens in den
Landen der hohen kontrahirenden Theile ſoll in allen Mänzſtätten
einerlei Munzmark angewendet werden, deren Gewicht, mit dem
Gewichte der in dem Königreiche Preußen und den Suddeutſchen
Staaten des Zoll und Handels Vereins bereits beſtehenden Mark
übereinſtimmend, auf 233, g. Gramme feſtgeſetzt wird.

Art. 2. Nach dieſer gemeinſamen Grundlage ſoll das Munz
weſen in den ſämmtlichen Landen der kontrahirenden Staaten geord
net werden und zwar in der Art, daß, je nachdem darin die Thaler
und Groſchen oder die Gulden und Kreuzer Rechnung hergebracht
oder den Verhältniſſen entſprechend iſt, entweder: der Vierzehn
thalerfuß, bei welchem die Mark feinen Silbers zu Vierzehn
Thalern ausgebracht wird, mit dem Werthsverhältniſſe des Thalers
zu 14 Gulden, oder: der Vier- und zwanzig und einhalb
Guldenfuß, bei welchem aus der Mark feinen Silbers Vier und
zwanzig und ein halber Gulden geprägt werden mit dem Werths-
verhältniſſe des Guldens zu Thaler, als Landes Munzfuß gelten
wird.

Art. 3. Insbeſondere wird einerſeits in den Königlich
Preußiſchen und Sächſiſchen, in den Kurfurſtlich Heſſiſchen, Groß-
herzoglich Sachſiſchen und Herzoglich Sachſen Altenburgiſchen Lan
den, in dem Herzoglich SachſenKoburg und Gothaiſchen Herzog-
thume Gotha, in der Furſtlich Schwarzburg Rudolſtädtiſchen Un-
terherrſchaft, in den Furſtlich Schwarzburg Sondershauſenſchen
Landen, ſo wie in den Landen der Furſtlich Reußiſchen älteren und
jungeren Linie: der 14 Thalerfuß, andererſeits in den König-
lich Baieriſchen und Wurttembergiſchen, in den Großherzoglich Ba
denſchen und Heſſiſchen ſo wie in den Herzoglich Sachſen Meinin-
genſchen Landen, in dem Herzoglich Sachſen Koburg und Gothai-
ſchen Furſtenthume Koburg, in dem Herzogthume Naſſau, in der
Furſtlich Schwarzburg Rudolſtädtiſchen Oberherrſchaft und in der
freien Stadt Frankfurt: der 243 Guldenfuß, ausſchließlich als Lan
des Müunzfuß fortbeſtehen, oder, wo ein anderer Landes Munzfuß
beſteht, ſpäteſtens mit dem k. Januar 1841 eingeführt werden.

Art. 4. Ein Jeder der kontrahirenden Staaten wird ſeine
Ausmunzungen auf ſolche Stücke beſchränken, welche der dem ver
einbarten Muünzfuße (Art. 2 und 3) entſprechenden Rechnungsweiſe
gemäß ſind. Die Annahme gleichförmiger Vorſchriften hierüber
bleibt der Verſtändigung unter denjenigen der kontrahirenden Staa
ten, die ſich zu demſelben Landes-Münzfuße bekennen, vorbehalten.

Art. 5. Sämmtliche kontrahirende Regierungen verpflichten
ſich, bei den Ausmünzungen von grober Silbermunze, folglich von
Hauptmuünzen ſowohl, als deren Theilſtucken Courantmün-
zen ihren Landes Muünzfuß (Art. 3) genau innehalten und
die möglichſte Sorgfalt darauf verwenden zu laſſen daß auch die
einzelnen Stücke durchaus vollhaltig und vollwichtig ausgepragt
werden. Sie vereinigen ſich insbeſondere gegenſeitig zu dem Grund
fatze, daß unter dem Vorwande eines ſogenannten Remediums an
dem Gehalte oder dem Gewichte der Muünzen nichts gekurzt, viel
mehr eine Abweichung von dem den Letzteren zukommenden Gehalte
oder Gewichte nur inſoweit nachgeſehen werden durfe, als ſolche
durch die Unerreichbarkeit einer abſoluten Genauigkeit bedingt wird.

Art. 6. Bei der Beſtimmung des Feingehalts der Silber
münzen ſoll überall die Probe auf naſſem Wege entſcheidend ſein.

Art. 7. Zur Vermittelung und Erleichternng des gegenſeiti
gen Verkehrs unter den kontrahirenden Staaten ſoll eine den beiden
im Art. 2 gedachten Munzfußen entſprechende gemeinſchaftliche
Haupt Silbermuünze Vereinsmünze zu einem Sieben-
theile der Mark feinen Silbers ausgeprägt werden, welche ſonach
den Werih von 2 Thalern oder 35 Gulden erhalten wird und zu
dieſem Werthe im ganzen Umfange der kontrahirenden Staaten, bei
allen Staats-, Gemeinde-, Stiftungs und andern öffentlichen
Kaſſen ſo wie im Privat Verkehr, namentlich auch bei Wechſel
zahlungen, unbeſchränkt Guültigkeit, gleich den eigenen Landesmun-
zen, haben ſoll.

Art. 8. Das Miſchungs Verhältniß der Vereinsmünze
wird auf neun Zehntheile Silber und ein Zehntheil Kupfer feſtge
ſetzt. Es werden demnach 6 Stücke eine Mark, oder 68 Stücke
zehn Mark wiegen. Die Abweichung im Mehr oder Weniger
darf, unter Feſthaltung des im Art. 5 anerkannten Grundſatzes,
bei dem einzelnen Stucke im Feingehalte ſowohl, als im Gewichte,
nicht mehr als drei Tauſendtheile betragen. Die Vereinsmünze erhält
einen Durchmeſſer von 41 Millimetern; ſie wird im Ringe und mit
einem glatten, mit vertiefter Schrift oder Verzierung verſehenen
Rande geprägt. Der Revers auf deſſen mögiichſte Uebereinſtim
mung von allen Regierungen Bedacht genommen werden wird, muß
jedenfalls die Angabe des Theilverhältniſſes zur Mark feinen Sil-
bers, dann des Werthes in Thalern und Gulden und die ausdruck
liche Bezeichnung als Vereinsmünze enthalten.

Art. 9. Es ſollen vom 1. Jan. 1839 bis dahin 1842 an
Vereinsmünze mindeſtens 2 Millionen Stucke, und zwar jährlich
zum dritten Theile, ausgepragt werden und es verpflichtet ſich ein
Jeder der kontrahirenden Staaten hieran nach dem Maßſtabe ſei
ner Bevölkerung Antheil zu nehmen. Die ferneren Ausprägungen
von Vereinsmünzen nach Ablauf des vorbeſtimmten Zeitraums ſol
len, ſofern darüber eine anderweite Vereinbarung nicht erfolgt, in
dem Maße fortgeſetzt werden daß innerhalb jedesmaliger vier Jah
re mindeſtens ebenfalls zwei Millionen Stucke, unter Aufrechthal-
tung des angenommenen Vertheilungs Maßſtabes, ausgeprägt
werden. Ueber die erfolgten Ausprägungen werden die kontrahiren
den Regierungen am Schluſſe jedes Jahres ſich gegenſeitig Nachwei
ſung zugehen laſſen.

Art. 10. Die kontrahirenden Regierungen werden die neu
ausgegebenen Vereinsmünzen gegenſeitig von Zeit zu Zeit in Bezug
auf ihren Feingehalt und auf ihr Gewicht prufen laſſen und von den
Ausſtellungen, die ſich dabei etwa ergeben einander Mittheilung
machen. Für den unerwarteten Fall, daß die Ausmunzung der Einen
oder der Andern der betheiligten Regierungen im Feingehalte oder
im Gewichte den vertragsmäßigen Beſtimmungen nicht entſprechend
befunden wurde, ubernimmt dieſelbe die Verbindlichkeit, entweder
ſofort, oder nach vorangegangener ſchiedsrichterlicher Entſcheidung,
ſämmtliche von ihr geprägte VereinsMunzen des jenigen Jahrgangs,
welchem die fehlerhafte Ausmunzung angehoört, wieder einzuziehen,

Art. 11. Sämmtliche kontrahirende Staaten verpflichten ſich,
ihre eignen groben Silbermunzen niemals gegen den ihnen beigeleg
ten Werth herabzuſetzen, auch eine Außer-Coursſetzung derſelben
anders nicht eintreten zu laſſen, als nachdem eine Einlöſungefriſt von
mindeſtens vier Wochen feſtgeſetzt und wenigſtens drei Monate vor
ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemacht worden iſt. Die Feſtſtel-
lung des Werths Verhaltniſſes, nach welchem zum Behufe des
Ueberganges zu dem neuen Landes Muünzfuße (Art. 3) die Mün
zen des bisherigen Landes Munzfußes eingelöſt, oder in Umlauf
gelaſſen werden ſollen, bleibt jedoch einer jeden betheiligten Regie-
rung vorbehalten.

Nicht minder macht ſeder Staat ſich verbindlich, die Eingangs
gedachten Münzen, einſchließlich der von ihm ausgepragten Ver
eins Munzen, wenn dieſelben in Folge längerer Cirkulation und
Abnutzung eine erhebliche Verminderung des ihnen urſprünglich zu
kommenden Metallwerths erlitten haben, allmaälig zum Einſchmel
zen einzuziehen, und dergleichen abgenutzte Stücke auch dann,
wenn das Gepräge undeutlich geworden, ſtets fur voll zu demjeni-
gen Werthe, zu welchem ſie, nach der von ihm getroffenen Beſtim
mung, gegenwärtig im Umlaufe ſind oder kunftig werden in Um
lauf geſetzt werden bei allen ſeinen Kaſſen anzunehmen.

Art. 12. Es bleibt vorbehalten, zu Zahlungen im kleinen
Verkehre und zur Ausgleichung, kleinere Münze nach einem leich-
teren Muünzfuße, als dem Landes Muünzfuße (Art. 2. und 8.), in
einem dem letzteren entſprechenden Nennwerthe, als Scheidemunze
prägen zu laſſen. Saämmtliche kontrahirende Staaten verpflichten
ſich aber, nicht mehr Scheidemünze in Umlauf zu ſetzen, als zu
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dbigem Zwecke für das Bedürfniß des eigenen Landes erforderlich iſt.

Sie werden auch nach Thunlichkeit darauf hinwirken, daß die ge
genwärtig im Umlauf befindliche Scheidemunze auf jenes Maß zu
ruckgefuührt und ſodann Niemand genöthigt werde, eine Zahlung,
welche den Werth der kleinſten groben Münze (Art. 5.) erreicht, in
Scheidemunze anzunehmen.

Art. 13. Jeder kontrahirende Staat mache ſich ferner ver
bindlich: a) ſeine eigene Silberſcheidemunze niemals gegen den ihr
beigelegten Werth herunter zu ſetzen, auch eine Außer-Coursſetzung
derſelben nur dann eintreten zu laſſen, wenn eine Einlöſungsfriſt
von mindeſtens vier Wochen feſtgeſetzt, und wenigſtens drei Mo
nate vor ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemacht worden iſt, b)
dieſelbe, wenn in Folge längerer Cirkulation und Abnutzung das
Giprage undeutlich geworden iſt, nach demjenigen Werthe, zu wel-
chem ſie nach der von ihm getroffenen Beſtimmung gegenwaärtig im
Umlaufe iſt, oder kunftig wird in Umlauf geſetzt werden, allmaälig
zum Einſchmelzen einzuziehen, auch nach dem namlichen Werthe,
c) ſeine Silberſcheidemunze aller Art in näher zu bezeichnenden Kaſ-
ſen auf Verlangen gegen grobe, in ſeinen Landen coursfahige
Münze, umzuwechſeln. Die zum Umwechſeln beſtimmte Summe
darf jedoch nicht unter Einhundert Thalern beziehungsweiſe Ein
hundert Gulden betragen.

Art. 14. Durch gegenwärtigen Vertrag ſoll an den Beſtim
mungen der Munz-Konventien d. d. München, den 25. Auguſt
1837 und der beſonderen Uebereinkunft uüber die Scheidemunze von
demſelben Datum nichts geändert werden.

Art. 15. Die kontrahirenden Staaten werden alle Geſetze
und Verordnungen, welche zur Ordnung des Munzweſens im Sin-
ne der gegenwärtigen Konvention ergehen werden ingleichen die zu
deren Ausführung unter Einzelnen von ihnen etwa zu Stande kom-
menden Vereinbarungen ſich einander mittheilen.

Art. 16. Sämmtliche Regierungen ſichern ſich gegenſeitig zu
der Begehung von Muünz Verbrechen, es mögen ſolche gegen den
eigenen Staat oder gegen einen anderen Vereinsſtaat gerichtet ſein,
auf das nachdrücklichſte entgegenzuwirken, zu dem Ende alle geſetz
lichen Mittel in Anwendung zu bringen welche zur Verhuütung,
Entdeckung und Beſtrafung derartiger Verbrechen dienen können,
auch in dem Falle, wo dabei das Intereſſe einer anderen Vereins
Regierung betheiligt iſt, die letztere von den gemachten Entdeckun-
gen und von dem Ergebniſſe der gefuhrten Unterſuchungen unge
ſaumt zu benachrichtigen.
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Art. 17. Fur den Fall, daß andere Deutſche Staaten der
gegenwärtigen Münz Konvention beizutreten wunſchen, erklären
die konrrahirenden Regierungen ſich bereit, dieſem Wunſche durch
einzuleitende Verhandlungen Folge zu geben.

Art. 18. Die Dauer der gegenwärtigen, vom Tage der
Auswechſelung der Ratifikationen an in Kraft tretenden Ueberein
kunft wird bis zum Schluſſe des Jahres 1858 feſtgeſetzt, und ſoll
dieſelbe alsdann, inſofern der Rücktritt von der einen oder der an
deren Seite nicht erklärt, oder eine anderweite Vereinbarung dar
über nicht getroffen worden iſt, ſtillſchweigend von funf zu fünf Jah
ren als verlängert angeſehen werden. Es iſt aber ein ſolcher Ruck
tritt nur dann zuläſſig wenn die betreffende Regierung ihren Ent
ſchluß mindeſtens zwei Jahre vor Ablauf der ausdrücklich feſtgeſetz
ten oder ſtillſchweigend verläaängerten Vertragsdauer den ubrigen mit
kontrahirenden Regierungen bekannt gemacht hat, worauf ſodann
unter ſämmtlichen Vereinsſtaaten unverweilt weitere Verhandlung
einzutreten hat, um nach Befinden die Veranlaſſung der erfolgten
Rucktritts- Erklärung und ſomit dieſe Erklärung ſelbſt im Wege ge
meinſamer Verſtändigung zur Erledigung bringen zu können. Ge-
genwärtige allgemeine Muünz-Konvention ſoll alsbald zur
Ratifikation den hohen Kontrahenten vorgelegt und die Auswechſe
lung der Ratifikations- Urkunden ſpäteſtens binnen drei Monaten
in Dresden bewixkt werden.

So geſchehen Dresden, den 30. Juli 1838.
Ad. v. Pommer-Eſche. Moritz Weigand.

(L. S.) (L. S.)C. F. Scheuchler. Ad. v. Weiſſenbach.

(L. 8.) (L. S.)Guſt. Hauber. Franz Ant. Regenauer.

(L. 8.) (L.Wilh. Duyſing. C. Eckhardt.

(L. I. S.)Ottok. Thon. Ludw. Blomeyer.
(L. S,) (L. 8.)Karl Geutebruck. Julius Gelbke.
(T. 8.) (L. 8.)Philipp Scholz, Ludw. Frh. v. Mannsbach-

(L. S.) (L. S.Konrad Adolph Banſa.“
L. S.)

e eeeeereeeeeeererererererrrrr4) die Größe der etwa erpachteten Landereien
e m

FamilienNachrichten. Glaubt nun Jemand, daß er mit einem
Entbindungsanzeige. zu hohen Satze eingeſchätzt ſei, ſo ſteht dem

Geſtern wurde meine Frau von einem ge-
ſunden und kräftigen Jungen leicht und gluck-
lich entbunden.

Halle, den 25. Januar 1839.
G. Rawald.
h
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Sämmtlichen Ortseinwohnern des Saal
kreiſes mache ich hiermit bekannt, daß die
KlaſſenſteuerVeranlagunggsliſten für das lau-
fende Jahr ſämmtlichen Ortsbehörden von
mie ausgehändigt worden ſind. Die Einſicht
der Ortseſteuerliſte kann keinem Beſteuerten
verſagt werden und werden die Ortsbehörden
daher hiermit angewieſen, die Liſten an beſtimm
ten Tagen und Orten zur Einſicht jedes Orts-
einwohners auezulegen.

ſelben bis zum 15. März d. J. die Befugniß
zu ein Ermaäßigungsgeſuch einzureichen, wor-
auf deſſen Statthaftigkeit unterſucht und da-
nach von der Königl. Hoöchlöbl. Regierung
uber die Reklamation entſchieden werden wird.

Ermäßigungsgeſuche, die nach dem 15.
Maärz d. J. bei mir eingehen muſſen unbe-
ruckſichtigt bleiben. Jedes Klaſſenſteuergeſuch
muß enthalten:

den Betrag der monatlichen Klaſſenſteuer
und die Nummer der Klaſſenſteuer-Liſte,

2) die Zahl und Große der Grundbeſitzun
gen auch wenn ſolche in einer andern
Marke als der des Wohnorts veranlagt
ſind ſo wie den Betrag der monatlichen
Grundſteuer nach der Grundſteuer -Rolle,

3) die Bezeichnung des Gewerbes oder der
Gewerbe der Reklamanten mit Angabe der
Gewerbeſteuer,

mit Angabe der Pachtſumme,
5) die Größe des etwanigen Kapitalvermö-

gens und der ſonſtigen Einnahmen an Ge
halt, Lohn Miethe u. ſ. w.,

6) die Grunde, aus denen ſich Reklamant
durch den Steuerſatz, mit dem er einge-
ſchätzt iſt beſchwert halt.

Fur den Fall, daß Jemand keine Grund
ſtucke beſitzt, kein Gewerbe treibt, keine Laän
dereien erpachtet hat, und weder aus Kapi-
talvermögen, noch an Gehalt, Lohn, Miethe
u. ſ. w. Einnahmen bezieht, muß ſolches in
der Reklamationsſchrift von demſelben jederzeit
ausdrucklich bemerkt werden.

Zur Abkuürzung des Verfahrens will ich es
uübrigens geſtatten, daß die Klaſſenſteuer Re
klamationen wie bisher mundlich oder ſchrift-
lich bei den Magiſträten oder Schulzen ange-
bracht und von dieſen in tabellariſcher Form
fur alle Reklamanten im Orte zuſammenge-
ſtellt und ſogleich begutachtet mir eingereicht



werden können.
muſſen jeden Falls alle vorſtehend erforderten
Angaben enthalten, und mir Seitens der
Ortsbehörden bis zum 15. Marz zugehen,
widrigenfalls auf die darin aufgefuhrten Re
klamanten keine Rückſicht genommen werden
kann.

Halle den 11. Januar 1839.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Die erledigte dieſe Executor-Stelle, mit

einem ohngefähren jährlichen Dienſteinkom
men von 50 Thlr. ſoll an einem'verſorgungsberechtigten Militair Jnvaliden vergeben wer

den weshalb wir darauf Reflectirende veran
laſſen ſich bis ſpäteſtens zum 22. Februar c.
bei uns zu melden, und ihre Verſorgungs
Anſpruche, unter Vorlegung ihrer Morali-
täts Zeugniſſe, nachzuweiſen.

Wettin, den 24. Januar 1839.
Der Magiſtrat.Vertram. Looſe. Voigt. Suſsbee

a

Proclama.Auf Antrag der Erben des Koſſathen

Chriſtoph Volkland und ſeiner Ehefrau
Marie Dorothee geb. Bernhardt zu
Polleben, ſollen die zum Nachlaſſe gehö
renden Grundſtücke

I. das Koſſathengut No. 118., Haus, Hof,Scheune, Stallung und Garten, 1 Wei
denkabel am Burgedorfer Wege, 1 Wei
denkabel im Saugrunde, 1 Kabel am
Pfingſtanger 297 Thlr.I1. folgende walzende Grundſtücke:

14 Acker am Mansfelder Wege, 105 Thlr.,
25 15 daſelbſt, No. 362, 90 Thlr.,
3) nach dem Teiche im großen Stri-

che, No. 661, 75 Thlr.,
4) 2 e am Augsdorfer Wege, im großen

Striche, No. 675, 120 Thlr.,
5) 15 daſelbſt, No. 677, 99 Thlr.
6) 4 e hinter dem Steinbruche am gro-

ßen Hugel, No. 782, 42 Thlr.,
7) daſelbſt, No. 788, 27 Thlr.

15 Sgr.
8) 14 hinter dem Dorfe, No. 847,

105 Thlr.,
9) 14 auf der Grube vor dem Dorfe,

No. 848, 97 Thlr. 15 Sgr.,
10) hinter dem Dorfe, No. 853,

35 Thlr.,
11) 3 über der langen Amtsbreite auf

dem Bettelſtiege, No. 1080,
225 Thlr.,

12) 2 im Gäänſetumpel, No. 1211.,
100 Thlr.

abgeſchätzt, im Wege freiwilliger Subhaſta
tion, an hieſiger Gerichtsſtelle am

27. Februar 1839, Vormittags 11 Uhr,
öffentlich meiſtbietend verkauft werden.

Die Reklamationstabellen Hypothekenſchein und Kaufbedingungen
ſtnd täglich in der Regiſtratur des unterzeich
neten Gerichts zu Erdeborn einzuſehen

Polleben, am 2. Januar 1839
Gr Schwerinſches Amts Patri

nmonial- Gericht allda.
Roloff.

Auf dem großen Berlin No. 733. im Me
ckelſchen Hauſe iſt zu Michaelis die obere
Etage, beſtehend aus 8 Stuben, Kammern,
Küche rkman, Keller u. ſ. w. zu ver
e
SeeIch veehre mich hiermit en

anzuzeigen, daß ich den Aufenthalt mitH meinem längſt bekannten optiſchen Waa 9

da bis kunftige Mittwoch den 30.
d. feſtgeſetzt habe, und ſoll es mir ſehr
ſchmeichelhaft ſein, während dieſer Zeit 9

nte zahlreichen Beſuchs entgegen e
zu können.Mein Logis iſt bekanntlich im Gaſt-

Sboef zur Stadt Zürch; Zimmer No. I4.
Nur auf ausdrückliches VerlangenObin ich erbötig in die reſp. Wohnungen

Hin kommen. H. Haßter, 9
9 Königl. Baier. geprufter Optieus- 6

e e Rehwildprett
empfing ſo eben wieder ganz friſch

Wilhelm Hachtmann
in Halle.

Ein Dreſcher findet Arbeit und Wohnung

in Quinſchina. Hartmann
700 Thlr. Cour. ſind zu Oſtern gegen pu

pillariſche Sicherheit auszuleihen und das Na
here in der Expedition des Coutiers zu er
fragen.

Den 28. Januar fruüh 10 Uhr iſt Holz-
auction in Dieskau.

—TDJ

kauf bei
Chriſtian Fintzel in Zabenſtedt.

Auf ein in der Nähe von Weißenfels
und Naumburg gelegenes Gut wird zum
1. April eine, nur mit guten Zeugniſſen ver
ſehene Wirthſchafterin geſucht. Wo? iſt in
der Expedition des Couriers zu erfragen.

Großes Lagervon feinen Geſihtsmas-

ken aller Art
und zu den e Preiſen bei

Gerlach e.Kauflooſe e Klaſſe, deren Ziehung den

7. Februar beginnt, ſind ſowohl fur Hieſige

Lotterie Einnehmer L. Lehmann.

e r

Ein Zjähriger Zucht-Ochſe ſtehet zum Ver

als Auswartige noch zu haben beim Königl.

4 Stahlſchmidt,

Heute Abend giebts Pöckelknochenund friſche Pfannenkuchen bei

Kuhne auf der Maille.
Eine in hieſiger Stadt gut eingerichtet

Sr. mit Wohnung und hinlaänglicher
tallung, wobei zugleich Pferde und Wagen

käuflich übergeben werden können, ſoll Fami
lienverhaältniſſe halber von Oſtern dieſes Jah

res an verpachtet, oder auch das ganze Haus
verkauft werden. Näheres durch den Com
miſſionair J. G. Fiedler, große Stein-

ſtraße No. 178.
Grundſtückverkauf in Diemitz.

Ein Grundſtuck in Diemitz bei Halle,
aus Einem Wohnhauſe und Einem Morgen
Gartenacker beſtehend, welches wegen ſeiner
vortheilhaften Lage, dicht an der Chauſſee,
ſich außer dem Ackerbaue auch noch zu jedem
andern Geſchaft ſehr gut eignet, iſt aus freier
Hand zu verkaufen und erfahren Kaufliebha
ber das Nahere Brüderſtraße No. 228.

Eine fette Saue mit 7 Ferkeln ſteht

zum Verkauf in der Brauhausgaſſe beim
Oekonom Auguſt Sachſe.

Trockne Schweinehaare
kaufen zum höchſten Preiſe

W. Hachtmann,
Leipzigerſtraße. große Ulrichſtraße.
Eine bedeutende Auswahl ſeiner Haar
und Kieiderburſten à Stuck von 2 Sgr. bis
10 Sgr. empfiehlt G. Föſe,

dicht am Roland.

Ein junges Madchen, welches ſchon einige
Jahre conditionirt hat, wunſcht zu Oſtern
d. J. als Gehuülfin in eine Landwirthſchaft
ein Unterkommen. Naheres ſagt die Expe
dition des Couriers.

Schweinsborſten und Schweinshaare kauft

fortwährend G. Föſe in No. 763.,
dicht am Roland.

Schweine- Borſten, auch Haare kauft zum

höchſten Preis Guſtav Jonſon, Bruder
ſtraße No. 207.

Durch eine bedeutende
Sendung von Magdebur-
ger Steingut Geſchirr
iſt mein Lager in dieſem Artikel
complet aſſortirt, und empfiehltdaſſelbe zu den bekannten Fabrik
preiſen

Th. Gerlach j.
Zur Redoute den 12. Februar d. J. ladet

mit dem Bemerken, daß von jetzt ab Ein
trittskarten dazu bei ihm zu haben ſind, ganz
ergebenſt ein

Ferd. Schmidt,
Gaſtwirth zur Poſt in Als leben.

Beilage
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Beilage zu N“ 22., d. Couriers, Hall. Zeit. f. Stadt u. Land 1839.

Deutſchland.
Merſeburg. Die im J. 1837 verſt. Wittwe Catharine

Eliſabeth Keßler zu Katharinenrieth hat in ihrer letzt
willigen Verordnung der, dortigen armen und ſehr baufalligen Kir-
che ein Viertel Landes legirt. Desgleichen hat die Gemeinde
daſelbſt im vorigen Jahre, ungeachtet ihrer nicht unbedeutenden
Schuldenlaſt eine neue Schulſtube mit einem Koſtenaufwande
von 400 Thlr. erbaut und mit allen Erforderniſſen zweckmäßig
verſehen auch dem dortigen Schullehrer mit Rückſicht auf das
bisher nicht ausreichende Schulheitzungsmaterial ſtatt deſſelben
15 Thlr. jährlich bewilligt.

Eine Wittwe in Lodersleben, Querfurther Kreiſes, wel-
che nicht genannt ſein will, hat ein Legat von 100 Thlr. fur die
dortige Pfarre geſtiftet, deſſen Zinſen der jedesmalige Prediger
genießen ſoll, mit der Beſtimmung, daß derſelbe dafuür alljahr
lich wenigſtens eine Predigt über die chriſtliche Behandlung der
Thiere und gegen die Thierqualerei halten ſoll.

Der Wege- Baumeiſter Nordtmeyer iſt zur Verwaltung
der Wege Baumeiſter Stelle in Bitterfeld, hoöhern Orts er-
nannt und wird dieſe, die zeither von dem Bau Conducteur
Luddeke interimiſtiſch verwaltet iſt, vom 10. Januar ab dem
2c. Nordtmeyer ubertragen.

Die Oberlandesgerichts Referendarien, P. J. Schu-
mann, K. Fr. H. Hohnhorſt und F. Fr. Herrmann ſind
den 23. November und reſp. 2. December pr. zu Oberlandesge-
richts- Aſſeſſoren ernannt.

Dem Land und Stadtgerichts Aſſeſſor Vörkel zu De-
litzſch iſt die Verwaltung des Patrimonial-Gerichts Badrina mit
Göritz den 28. Nov. pr. mit übertragen.

er Pfarrer zu Prittitz, Ephorie Liſſen, F. A. L. Brand,
iſt am 29. December v. J. im 62. Lebensjahre geſtorben.

Hannover, d. 18. Januar. Von einer Steuerverwei-
gerung hört man bis jetzt hier gar Nichts, ſo viel auch vor
her davon in öffentlichen Blättern geſchrieben iſt. Nur ein
junger Advokat hatte ſich bei einer Eingabe des Stempels
nicht bedient, iſt aber von dem hieſigen Stadtgerichte in die
geſetzliche Stempelſtrafe genommen, weil das Ausſchreiben,
welches die Erhebung der Steuern fur das gegenwartige Jahr
verfugt, der ſtändiſchen Bewilligung gedenke. Aus dieſem
Grunde wird allerdings nach dem Staatsgrundgeſetze Niemand
das Recht haben einzuſchreiten, als die allg. Ständeverſamm-
lung ſelbſt.

Rußland und Polen.
St. Petersburg, d. 16. Januar. Se. Majeſtät der

König von Preußen haben dem Miniſter des Kaiſerlichen
Hauſes Fürſten Peter Wolkonsky, einen mit Diamanten
reich verzierten Säbel, begleitet von einem überaus huldvollen
Handſchreiben zu überſenden geruht. Se. Majeſtät der König
wunſchen, daß dieſer Säbel ein Erinnerungszeichen an die Zeit
ſeyn möge, wo das preußiſche und das ruſſiſche Heer den gemein
ſamen Feind bekämpften und wo der Furſt den hohen Poſten
bei der Perſon des verewigten Kaiſers bekleidete, zu welchem
ihn das Vertrauen deſſelben berufen hatte.

Belgien.
Gent, d. 17. Jan. Das hier garniſonirende Kuraſſier

regiment hat Befehl erhalten unverzuglich nach der Armee ab-
zugehen es nimmt, wie man ſagt, ſeine Richtung nach
Mecheln.

Tournai, d. 17. Jan. Eine Batterie des ſten Artillerie
regiments iſt geſtern nach der Grenze abgegangen. Mehrere
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Schwadronen des ſten Lanzierregiments haben heute die nem-
liche Richtung genommen.

Brüges, d. 17. Jan. Heute um 4 Uhr traf der Befehl
zum Abmarſch bei dem hier liegenden 2ten Küraſſierregiment ein,
und um 6 Uhr war das Regiment ſchon auf dem Marſch.

Frankreich.
Paris, d. 19. Januar. Der Herzog von Wurttem-

berg und ſein Sohn ſind am 17. Jan. Abends in den Tuilerien
angekommen. Das Dampfboot Ramier (Ringeltaube) hat den
Sarg mit den ſterblichen Reſten der Prinzeſſin Marie,
Herzogin von Wuürtemberg, von Livorno nach Toulon ge
bracht, woſelbſt am 15. Jan. die kirchliche Ausſtellung der Leiche
unter großen Feierlichkeiten ſtattfand.

Der Herzog von Nemours hat aus Piſa das Land
ſchaftsgemälde, welches die Herzogin von Württemberg
am Vorabende ihres Todes entworfen hat, der Königin uüber-
bracht. Als nämlich die nun verblichene Prinzeſſin, wie aus
einem Todesſchlummer erwacht ihre Augen gegen das Fenſter
richtete, wurde ſie von der maleriſchen Schönheit des vor ihr
ſich ausbreitenden Panoramas ſo gewaltig ergriffen, daß ſie nach
Pinſel und Palette verlangte, und durch 4 ganze Stunden wie
in einer entzückten Verklärung daran arbeitete. Seit dieſem
Augenblicke war ſie ſo erſchöpft, daß man an ihrem nahen Ende
nicht mehr zweifeln konnte. Die Königin will ſich durch nichts
abhalten laſſen, der Todesfeier in Dreux beizuwohnen, weshalb
der König ausgerufen haben ſoll: „Nun, es ſei! wir werden
Alle zuſammen dieſe koſtbare Aſche mit unſern Thränen benetzen.“
Die Reiſe des Königs nach Dreux iſt demnach beſtimmt feſtge-
ſetzt, und bereits ſind deshatb die nöthigen Befehle ertheilt
worden.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 16. Januar. Es geht das Gerucht, daß die

Mehrzahl der Miniſter, mit Ruckſicht auf die in allen bedeuten-
den Fabrikſtädten ſtattfindenden Bewegungen gegen die Kornge-
ſetze, ſich entſchloſſen habe, dem Parlamente eine Bill zur Aen-
derung dieſer Geſetze vorzulegen in welcher der Vorſchlag ge
macht werden würde, das jetzige Syſtem der Durchſchnittspreiſe
und des danach variirenden Zolles durch einen feſten Zoll zu er
ſetzen. Man will zwar wiſſen, daß der Premier Miniſter ſelbſt
noch ſchwanke, doch glaubt man, er werde wahrſcheinlich auch
am Ende nachgeben, beſonders da Sir Robert Peel ſich bereit
erklärt haben ſoll, eine ähnliche Maßregel vorzuſchlagen falls
er wieder ans Staatsruder kaäme. Einige behaupten ſogar, die
Korngeſetze wurden ſchon in der Thronrede zur Sprache kommen,
und die Bezeichnung des Herrn Wood, als Unterſtützers der
Adreſſe, wird als eine Beſtätigung dieſes Geruchts betrachtet,
da dieſes Parlaments Mitglied ſtets ein eifriger Verfechter des
freien Getreide Handels geweſen iſt. Von miniſteriellen Blaär-
tern iſt indeß ſchon öfter bemerklich gemacht worden, daß von
dem Unterhauſe in ſeiner gegenwärtigen Zuſammenſetzung ein
Votum zu Gunſten der Abſchaffung der Korngeſetze ſchwerlich zu
erwarten ſey, und daß, wenn die Miniſter eine ſolche Maßre-
gel vorſchlagen wollten gewiß erſt eine Auflöſung des Parlta-
ments wurde ſtattfinden muſſen. Nun hat aber in der That ſeit
kurzem die Vermuthung bald auszuſchreibender allgemeiner
Wahlen ſehr an Glauben gewonnen, und ſelbſt miniſterielle
Blatter äußern in den letzten Tagen ſchon, daß man ſich auf eine
ſolche Maßregel gefaßt zu machen habe.



Die Armen-Kommiſſarien haben es fur nöthig gefunden,
eine von dem Volks Aufwiegler Stephens verbreitete Be-
hauptung, daß man, um die Zahl der Armen zu vermindern,
die Aerzte inſtruirt habe jedes dritte Kind armer Leute, die dem
Staate zur Laſt fallen könnten, bei der Geburt zu erſticken, alſo
eine Art von bethlehemitiſchem Kindermord, in den öffentlichen
Blättern fur eine abgeſchmackte Erdichtung zu erklären.

London, d. 17. Jan. Das Getreide ſteigt hier
fortwährend im Preiſe; der heute publizirte Durch
ſchnittspreis des Weizens fur die verfloſſene Woche hat ſchon
die außerordentliche Höhe von 81 Sh. 6 Pee. erreicht, und der
Durchſchnittspreis für die letzten ſechs Wochen iſt 78 Sh. 8 Pee.
Auch jede andere Sorte von Getreide und Hulſenfrüchten geht
immer mehr in die Höhe. Erbſen iſt der einzige Artikel, deren
Durchſchnittspreis heute derſelbe iſt wie vor acht Tagen.
Der Globe hofft, daß aus Rußland eine reiche Zufuhr von
Getreide nach England gelangen werde, da den dortigen Kauf
leuten, um ſie in den Stand zu ſetzen von den jetzigen Kon
junkturen Nutzen zu ziehen, aus den Regierungs -Magazinen
Getreide angeboten worden.

Vermiſchtes.
Man ſchreibt aus Hannover, d. 21. Januar Nach

richten aus Wartjenſtedt zufolge iſt zwiſchen dieſem Orte und
Othfreſen bei Soöder Hof auf der großen Poſtſtraße vom Rhein
nach Berlin vorgeſtern durch plotzlichen ſtarken Schneefall die
Communication unterbrochen ſo daß die Fahrpoſt nach Berlin
die Nacht uüber im Schnee feſtgeſeſſen hat und die Schnellpoſt
nach Berlin in Wartjenſtedt hat zuruckbleiben müſſen. Durch
die auf ſchleunige Anzeige des Poſtbeamten zu Wartjenſtedt von
Seiten der Wegbau- Behörde und des Königlichen Amts Wohl
denberg angeordnete Hulfe iſt geſtern Morgen die Paſſage wieder
ſei gemacht worden.

Die Wiener Zeitung enthält folgende ſonderbare An
zeige: Der Unterzeichnete hat auf der Straße von Gomorn ein
Einkehr Wirthshaus errichtet. Für Rind, Schwein und
Schafvieh ſind bequeme Stallungen vorhanden fur Gäſte min
derer Qualität ſind auch Zimmer zu haben.

Bruüſſel, d. 19. Jan. Zum erſtenmal in Belgien hat
man das Ungluck der Exploſion einer Lokomotive zu beklagen.
Geſtern um 3 Uhr, als der Wagenzug nach Gent abgehen ſollte,
ſprang der Dampfkeſſel des Remorqueurs mit einem Knall, als
ginge ein 48 Pfunder los. Zwei Menſchen der Maſchiniſt
und der Heitzer blieben todt auf dem Platz ein anderer vom
Dienſtperſonal wurde verwundet von den Paſſagieren hat kei-
ner Schaden gelitten. Die Dampfmaſchine war aus der Ste
phenſonſchen Werkſtätte und wurde von Kennern als ein Meiſter
ſtuck bewundert.

Einem, in der Vorſtadt von Bruſſel wohnenden,
Engländer ſtieß dieſer Tage auf der Eiſenbahn ein entſetzliches
Unglück zu, welches abermals beweiſt, daß man es bei ſolchen
Fahrten auch an der geringſten Vorſicht nicht fehlen laſſen darf.
Als ſich nämlich der Zug eben in Gang ſetzte, fiel ihm ein Bank
zettel aus der Brieftaſche. Er machte eine unwillkührliche Be
wegung um das Billet wieder zu ergreifen, glitt aus und fiel
unter die Räder der Wagen welche ihm die beiden Beine bra
chen, ſo daß ſie abgenommen werden mußten wobei der Un-
gluckliche, welcher etwa 50 Jahre zählt und Vater von 11 Kin-
dern iſt, einen bewunderungswurdigen Muth und Ergebung
zeigte

6

Die Londoner Times melden, das Lord Caſtlemaine
durch den Sturm am 6. Januar Abends umgekommen iſt; der
Wind warf ihn, als er das Fenſter ſeiner Schlafſtube zumachen
wollte, auf den Fußboden mit ſolcher Gewalt, daß er auf der
Stelle verſchied. (7)

Man berechnet, daß während des Sturmes vom 7.
bis 8. Jan. 198 bis 200 Schiffe, worunter eine große Anzahl
mit der ganzen Mannſchaft, an den Kuüſten Englands verun-
glückt ſind.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, es Pr. Cour. v Pr. Cour

d. 24. Januar 18890 Br. G. A. Br.
St. Schuldſch. [1054 102 gPomm. Pfandbr. 35 1018 101
Pr. Engl. Obl. 30 4 1027 1013 Kur u. Nm. do. 35 1023 101
Pr. Sch. d. Seeh. 6944 69 Schlefiſche do. 1054
Km. Obl. m. l. C. 4 102z 1013 frückſt. E. d. Kn. 4 95
Nm. Jnt. Sch. do. 4 1101z do. do. d. Km. 93
do. Schuldverſchr. 8 992 3insſch. d. Nm. 93
Berl. Stadt Obl. 4 1082 1022 do. do. d. Nm. 93
Königsb. do. 4 WEGold al marco. 2153 214
Elbing. do. Neue Duk. 185Danz. do. in Th. 48 FFriedrichsd'or 13413Weſtpr. Pfandbr. 3 1003 1003 And. Goldmün-
Gr. Hz. Poſ. do. 4 105 (1044 zen à s Thlr. 154124
Oſtp. Pfandbr. do. 35 1013 1008 Diskonto 8 9

e

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde,

Halle, den 24. Januar.
Weizen 2 thl. 25 ſgr. pf. bis 3 thl. ſgr. yf.
Roggen e e e neGerſte 15 15Hafer 28 9 I e 5Magdeburg, den 23. Januar Nach Wispeln,)
Weizen 65 74 thl, Gerſte 38 413 thl.Roggen 49 51 Hafer 26 28

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 23, Januar: Nr. 1 und 1 Zoll.

Fremden-Liſte.
Angekommene Fremde vom 24., bis 25. Januar.

Jm Kronprinzen: Frau v. Kneſebeck, Fräul. v. Kneſebeck u.
Hr. Reg.Aſſeſſ. v. Kunow a. Merſeburg. Hr. Kaufm.
Becher a. Braunſchweig. Hr. Kaufm. Dunſt a. Elberfeld.

Hr. Kaufm. Grube a. Barmen. Hr. Kaufm. Pohler
a. Leipzig.

Stadt Zürch: Hr. Kaufm. v. Berg a. Schweinfurt. Hr.
Kaufm. Desveaux a. Paris. Hr. Kaufm. Killinger a.
Stuttgart. Hr. Kaufm, Jäger a. Bingen. Hr. Kaufm.
Breining a. Cöln. Die Hrrn. Kaufl. Sintenis, Engel
brecht, Killinger, Arndt u. Paulus a. Magdeburg.

Goldnen Ring: Hr. Oek. Opitz a. Leipzig. Hr. Oek. Sieg
fried a. Marienrode. Hr. Kaufm. Grauer a. Magdeburg.

Hr. Dr. Koßmann a. Berlin. Hr. Lehrer Liſtemann
a. Hamburg.

Goldnen Löwen: Hr. Stud. Engel a. Hamburg. Hr. Ma-
jor Freih. v. Stern a. Berlin. Hr. Kaufm. Schnauf a.
Cöln. Hr. Kaufm. Heckorn a. Frankfurt. Hr. Kaufm.
Klev a. Wurzburg. Hr. Kaufm. Schweizer a. Elberfeld

e

e
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